
 
 
Nennung 
3. Brohltal – Classic des AMC Brohltal am 02.06.2012 
(Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!) 
 

 
   
 
(1) Fahrer  

Name:  Vorname:  

Straße:  PLZ/Ort:  

Geb.-Datum:  Telefon/ E-Mail:  

(2) 1. Beifahrer  
Name:  Vorname:  

Straße:  PLZ/Ort:  

Geb.-Datum:  Telefon:  

    2. Beifahrer  
Name:  Unterschrift:  

    3. Beifahrer  
Name:  Unterschrift:  

(3)Angaben zum Fahrzeug (Besonderheiten & Geschichte im Textfeld eintragen) 
Fabrikat:  Modell:  

Baujahr / EZ:  Leistung (Hubraum / PS) :  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(4) Unterschriften  
Hiermit bestätigen wir die oben gemachten Angaben, und akzeptieren die Ausschreibung inkl. 
des umseitig genannten Haftungsausschlusses zur 3. Brohltal – Classic 2012 ohne 
Beanstandung. 

Ort / Datum Fahrer 1. Beifahrer 2. Beifahrer 3. Beifahrer 

(5) Bearbeitungsvermerke (durch den Veranstalter auszufüllen) 
Eingang Nennung: Nenngeld: Ausgang Bestätigung: 

   

 
Blatt bitte wenden, da Unterschrift auf der Rückseite dringend erforderlich! 

Start- Nr. 

Klasse 

  www.amc-brohltal.de   brohltal-classic.amc-brohltal.de 



 
 
(6) Haftungsausschluss  
 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle 
von Ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.  
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen gegen: 
 -die FIA /FIM /CIK / UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren 
Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre  
-den ADAC e. V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Gaue und die ADAC-Ortsclubs, den Promoter/Serienorganisator sowie deren 
Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter  
-den Veranstalter, die Sportwarte, die Helfer, die Rennstreckeneigentümer  
-Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen  
-den Straßenbauträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör 
verursacht werden und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,  
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen  
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
– auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.  
Gegen:  
-die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge  
-den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen verzichten sie auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit den Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer Vertreters oder eines  
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.  
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche  
aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  
 
Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers  
Sofern Bewerber oder Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie dafür zu sorgen, dass der 
Fahrzeugeigentümer die auf dem Nennungsformular abgedruckte Haftungsverzichtserklärung abgibt. Für den Fall, dass die Erklärung 
entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde oder unzutreffende Angaben gemacht werden, stellen 
Bewerber und Fahrer alle in Art. „Haftungsausschluss“ angeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers frei, außer für Schäden aus  
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  
– beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob  
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.  
 
Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen  
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge  
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, 
Mitfahrer gehen vor!) und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit den Rennwettbewerben (ungezeitetes, gezeitetes Training, 
warm up, Rennen) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung insgesamt entstehen 
 
Unterschriften sind hier und auf der Vorderseite (Nennung) zwingend erforderlich.  

Ort/Datum  (5) Eigentümer des Fahrzeuges  

(1) Fahrer  (2) 1. Beifahrer  

(3) 2. Beifahrer  (4) 3. Beifahrer  

 
 

 


